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RS OGH 1989/2/2 7Ob516/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.1989

Norm

ZPO §503 Z2 C3b

Rechtssatz

Läßt die Revision nicht erkennen, welche konkrete erstrichterliche Feststellung im Falle der Durchführung weiterer

Beweise (hier: eines Ortsaugenscheines) eine Änderung erfahren hätte können, liegt nicht einmal eine ordnungsgemäß

ausgeführte Mängelrüge vor.
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